
Umgang mit Flirtversuchen
Beitrag von „Antimon“ vom 4. Januar 2025 18:05

Ich dachte du interessierst dich nicht für Einzelfälle? Ich schrieb doch: Es hängt von der
Schulleitung ab, wie die dazu steht. Das Gesetz schreibt die zwingende Entlassung nicht vor da
es ja schon gar keine Strafanzeige gibt, wenn kein direktes Abhängigkeitsverhältnis besteht.
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